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Art.2

Es wird eine Gebühr von 150 Franken erhoben.

Art.3

Mitteilung:

- an die Gemeinde;
- an das Amt flir Gemeinden.

Freiburg, 6. Juli2023

Sylvie Bonvin
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Gemeinde Kerzers

Genehmigung des Schulreglements

gestützt auf das Gesetz vom 9. September 2014 über die obligatorische Schule (Schulgesetz, SchG);

gestützt auf das Reglement vom 19. April 2016 zum Gesetz über die obligatorische Schule (SchR);

gestützt auf das Gesetz vom 25. September iggO üU", die Gemeinden (GG);

gestützt auf das Ausführungsreglement vom 28. Dezember 1981 zum Gesetz über die Gemeinden
(ARGG);

gestützt auf die Verordnung vom 24. September 2019 über die verrechenbaren Höchstbeträge im
Rahmen der obligatorischen Schule;

gestützt auf den Tarif vom 9. Januar 1968 der Verwaltungsgebühren;

gestützt auf die Stellungnahme vom 3. Juli 2023 desAmtes für Gemeinden;

gestützt auf die Akten;

besch/r'essf

Art. I

Das Schulreglement v om 2. Mai 2023 der Gemeinde Kerzers wird genehmigt.

\rr.1
@
TF
,OREI

xc
TA

WD

Conseillöre d' Directrice



KERZERS
lhre Gemeinde - lhre Partnerin

Schulreglement
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Die Gemeindeversammlung von Kerzers,

gestützt auf:

r das Gesetz vom 9. September 2014 über die obligatorische Schule (Schulgesetz, SchG) (SGF

411.0.1);
. das Reglement vom 19. April 2016 zum Gesetz über die obligatorische Schule (SchR) (SGF

411.0.11);
. das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG) (SGF 1 a0.1);

. das Ausführungsreglement vom 28. Dezember 1981 zum Gesetz über die Gemeinden (ARGG)

(sGF 1a0i1);
o die Verordnung vom 24. September 2019 über die verrechenbaren Höchstbeträge im Rahmen

der obligatorischen Schule (SGF 41 1 .0.1 6);

. die Gemeindeübereinkunft Kerzers - Fräschels - Ried vom 1 4.03.2023

beschliesst:
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Gegenstand

Schülertransporte

Sicherheit auf dem
Schulweg

Respektvoller Umgang
mit dem Material und
Mobiliar, den Räumen
und Ausstattungen sowie
dem Schulbus

Art. 1
lDieses Reglement regelt den Betrieb und die Verwaltung der Pri-

marschule (PS) und der Orientierungsschule (OS) der Gemeinde
Kerzers, die mit den Gemeinden Fräschels und Ried einen Schul-

kreis bilden.
2 Die Orientierungsschule Kerzers kann, in Anwendung des regiona-

len Schulabkommens (RSA 2009) vom 23. November 2007 , Schu-

lerinnen und Schüler aus den bernischen Gemeinden aufnehmen.

Art.2
1 Die jeweiligen Gemeinden organisieren und finanzieren in Abspra-

che mit dem Gemeinderat Kerzers allfällige Schülertransporte im

Sinne der Schulgesetzgebung, namentlich:
a) anerkennt er die wegen der Länge oder der Gefährlichkeit des

Schulweges unentgeltlichen Schulertransporte
b) setzt er den Fahrplan und die Fahrstrecke fest
c) sieht er die nötigen Haltestellen an ungefährlichen Orten vor

d) wählt er das Transportunternehmen
e) lässt er die Ankunft und die Abfahrt des Fahrzeugs beim Pri-

marschule Areal überwachen
f) sorgt er allgemein fur die Sicherheit des Transports für die

Schülerinnen und Schuler
2 Bieten die Gemeinden während der Mittagspause keinen Schü-

lertransport an, so tragen diese die Kosten der Betreuung der
Schülerinnen und Schüler, deren Schülertransport anerkannt
wird. Die Gemeinden können in diesem Fall von den Eltern einen

Beitrag an die Verpflegungskosten erheben. Die Mahlzeiten-
preise werden im Reglement zur ausserschulischen Betreuung
festgelegt.

3Werden die vorgeschriebenen Disziplin- und Verhaltensregeln
während des Schülertransports nicht eingehalten, kann der Ge-

meinderat, nach schriftlicher Verwarnung zuhanden der Eltern
(ausser in schweren Fällen), einen vorübergehenden Ausschluss

vom Schülertransport anordnen, der bis zu 10 Schultagen dauern
kann. Während dieser Zeit sorgen die Eltern für den Transport ih-
res Kindes.

Art. 3
Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, lassen es an

den dafür vorgesehenen Halteplätzen ausserhalb des Schulgeländes

ein- und aussteigen.

Art.4
lDer Gemeinderat kann Ersatz fÜr alle Schäden verlangen, die von

den Schülerinnen und Schülern widerrechtlich am Material, Mobi-
liar, an den Räumen und Einrichtungen sowie am Schulbus verur-

sacht werden.
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Kostenbeteiligung f ür die
Verpflegung an
gewissen schulischen
Aktivitäten

Besuch der Schule eines
anderen Schulkreises aus

sprachlichen Gründen

Schulfreie Wochenhalb-
tage und Unterrichtszei-
ten

2 Wird ein Schaden vorsätzlich verursacht, kann der Gemeinderat

zusätzlich die fehlbare Schülerin oder den fehlbaren Schüler ver-

pflichten, ausserhalb der Unterrichtszeit eine angemessene erzie-

herische Aufgabe von höchstens 18 Stunden Dauer pro Verstoss

auszuführen, Die Schülerin oder der Schüler steht in diesem Fall

unter der Verantwortung der Gemeinde.

Art.5
lVon den Eltern kann ein Beitrag für die Verpflegung ihrer Kinder

an gewissen schulischen Aktivitäten wie Sporttage, kulturelle Akti-
vitäten, Ausfluge oder Lager verlangt werden.

2 Diese BeteiliEung wird vom Gemeinderat festgelegt. Sie beträgt
höchstens 16 Franken pro Tag und Schuler.
3 Um die Kosten der im Hauswirtschaftsunterricht eingenomme-
nen Mahlzeiten zu decken, kann den Eltern eine Beteiligung von

höchstens Fr. 400.00 pro Schüler/in und Schuljahr in Rechnung

gestellt werden.
a An der OS kann zur Deckung der Kosten einer Studienreise ins

Ausland oder eines Schullagers, das im Rahmen einer Projektwo-

che mit frei wählbaren Angeboten organisiert wird, den Eltern

ein Beitrag von höchstens 400 Franken pro SchÜler/in und Schul-
jahr in Rechnung gestellt werden.

Art.6
rWird einer Schülerin oder einem Schüler erlaubt, aus sprachlichen

Gründen die Schule eines anderen Schulkreises zu besuchen, kann

der Gemeinderat von den Eltern eine Kostenbeteiligung verlan-
gen,

2 Dieser Beitrag entspricht dem vom Schulkreis, der eine SchÜlerin

oder einen Schuler aufnimmt, effektiv in Rechnung gestellten Be-

trag, jedoch höchstens Fr. 3'000.00 pro Schüler/in und pro Schul-
jahr.

Art,.7
lDie Klassen der Primarschule haben, zusätzlich zum schulfreien

Mittwochnachmittag, an den folgenden Wochenhalbtagen schul-

f rei:

a) Schülerinnen und Schüler der 1H'

Werden während 14 Stunden an 4 Halbtagen unterrichtet.
b) Schülerinnen und Schüler der 2H:

Werden während 22 Stunden an 7 Halbtagen unterrichtet.=
c) Schülerinnen und Schuler der 3H:

Der alternierende Unterricht der 3H findet am Nachmittag statt.

Die Gruppe A hat am Montag- und Donnerstagnachmittag, die

Gruppe B am Dienstag- und am Freitagnachmittag Unterricht.

d) Schülerinnen und Schüler der 4H:

Der alternierende Unterricht der 4H findet am Nachmittag statt.

Die Gruppe A hat am Montagnachmittag und die Gruppe B am

D ienstag nachmittag U nterricht.
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Bestellung von
Schulmaterial

Elternrat
Zusammensetzung der Mitglie-
der

Ernennung und Amtsdauer

Organisation

2 Die Unterrichtszeiten werden den Eltern vor Beginn des Schuljah-

res schriftlich mitgeteilt.

Art.8
Die vom Gemeinderat eingesetzte Schulkommission entscheidet im

Rahmen der jährlichen Budgetfestlegung Über die Beschaffung des

nötigen Schulmaterials fur die Lehrpersonen sowie fur die Schüle-

rinnen und Schüler. Die Schuldirektionen unterschreiben-für ihre

Bestellungen und visieren die Rechnungen zu Handen der Ge-

meinde. Für die Zahlungsauslösung unterschreibt der zuständige

Gemeinderat,

Art.9
1Für die Primarschule und die Orientierungsschule wird je ein El-

ternrat gebildet. Er besteht aus einer Mehrheit von Eltern von ak-

tuellen Schülerinnen und Schülern (nach Möglichkeit je 1 Vertre-

tung pro Klasse), der Schuldirektion sowie einem/r von den Lehr-

personen bezeichneten Vertreter/in, Der Elternrat besteht aus ei-

ner Spannweite von 10 - 1 5 Mitgliedern an der OS und 15 * 24

Mitgliedern an der PS.
2Die Eltern der Stufen 1H,4H und 7H melden ihr lnteresse der Schul-

direktion Primarschule PS, diejenigen der Stufe 9H der Schuldirek-
tion Orientierungsschule OS. Die Ernennung erfolgt durch den Ge-

meinderat.
3Das für die Schulen zuständige Mitglied des Gemeinderates
nimmt an den Sitzungen des Elternrates teil.

Art. 10
lDie Eltern Mitglieder werden sowohl für die Primar- als auch für
die Orientierungsschule für eine Mindestamtsdauer von drei Jah-

ren ernannt.
2 Die austretenden Mitglieder informieren das für das Ressort Bil-

dung zuständige Gemeinderatsmitglied, das Präsidium des Eltern-

rates sowie die Schuldirektion.

Art. 11
1 Der Elternrat konstituiert sich selbständig und eigenverantwort-
lich, dies gilt sowohl für die Einberufung der Versammlungen wie
auch für die Protokollführung und weitere Korrespondenz. Das

Sekretariat kann er einer aussenstehenden Person Übertragen. Er

kann ein internes Reglement erlassen.
2ln Zusammenarbeit mit dem Sekretariat plant und organisiert die

Präsidentin oder der Präsident die Arbeiten, beruft die Sitzungen
ein, schlägt die Traktanden vor und leitet die Versammlungen.

3 Der Elternrat versammelt sich im Schuljahr mindestens 1x pro

Semester, Der Elternrat kann bei Bedarf auf Verlangen der Mehr-
heit der Eltern-Mitglieder zusätzliche Versammlungen einberufen

4Der Elternrat kann nur Über die vorgebrachten Anträge abstim-
men, wenn die Mehrheit der Eltern-Mitglieder anwesend ist.
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Hausa ufgabenbetreuu ng

Schulgelände

Schulkommission

s Der Elternrat führt ein Protokoll über seine Sitzungen, das mindes-

tens die Namen der anwesenden Mitglieder, die behandelten Ge-

schäfte, die Anträge und die Ergebnisse der Abstimmungen ent-
hält.

6 Der Elternrat kann Fachpersonen oder Vertreterinnen und Vertre-

ter von Fachkreisen, die an der Schule tätig sind, zu den Sitzungen

einladen. Er kann auch eine Schülerdelegation einladen, um sie zu

besonderen Themen, die sie betreffen, anzuhören und ihre Vor-

schläge zu prüfen.
7 Der Vorstand des Elternrats besteht aus maximal 5 Personen und

wird nach dem örtlichen Besoldungsreglement entschädigt.

Art. 12
1Je nach Bedarf kann der Gemeinderat eine Hausaufgaben Betreu-

ung anbieten.
2 Für dieses Angebot wird von den Eltern eine finanzielle Beteili-

gung von höchstens Fr. 10.00 pro Einheit vedangt.

Art. 13
lDas Schulgelände besteht aus den Gebäuden, in denen die Schü-

lerinnen und Schüler unterrichtet werden, sowie den Schulhöfen
und Pausenplätzen. Das Schulgelände begrenzt den Bereich, in

dem die Sch,ülerinnen und Schüler während der Schulzeit unter
der Verantwortung der Schule stehen.

2 Der Schulweg gehört nicht zum Schulgelände.

Art. 14
lDie Gemeinden setzen eine Schulkommission im Sinne der Art. 67

GG und Art. 58 SchG ein, sie umfasst die Primar- und Orientie-
rungsschule,

2 Sie setzt sich wie folgt zusammen:
- Je Gemeinde den für die Schule zuständigen Gemeinderat
o Kerzers
o Ried
. Fräschels
r eine gewählte Vertretung aus den Berner Gemeinden Feren-

balm, Wileroltigen - Gurbrü
o 2 Vertreter/innen der politischen Parteien Kerzers nach Wahl-

schlüssel
3 Die Schuldirektionen der PS und der OS nehmen an den Kommis-
sionssitzungen mit beratender Stimme und Antragsrecht an den

Sitzungen teil.
4Den Vorsitz der Schulkommission hat der zuständige Gemeinderat

Ressort Bildung von Kerzers inne.

s Die Kommissionsmitglieder werden wie folgt entschädigt:

Die Mitglieder aus der Gemeinde Kerzers nach dem Kommissi-

onsreglement der Gemeinde Kerzers;

- Alle anderen Mitglieder nach den Entschädigungsrichtlinien der
jeweiligen Gemeinde.
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Festsetzung der Kosten-
beteiligungen

Gesundheit der Schüler
und Schülerinnen

Rechtsmittel

Schlussbestimmungen

6 Der Gemeinderat kann die Ausführung kommunaler Aufgaben im

schulischen Bereich, wie sie in der Schulgesetzgebung und in die-

sem Reglement festgelegt sind, einer Schulkommission übertrag,
deren Zusarnmensetzung, Arbeitsweise und Befugnisse er festlegt.

Art. 15
Der Gemeinderat setzt die verschiedenen Kostenbeteiligungen fest,

wobei er sich an den in diesem Reglement festgelegten Höchstbe-

trägen hält.

Art. 16
Die Gemeinde ist für die Organisation und Durchführung der schul-
ärztl ichen u nd sch u lzahnä rztlichen U ntersuch ungen verantwortl ich.

Art. 17
lJeder in Anwendung dieses Reglements getroffene Entscheid

kann innert 30 Tagen nach seiner Mitteilung mit einer schriftli-
chen und begründeten Einsprache an den Gemeinderat angefoch-
ten werden.

2 Der Entscheid des Gemeinderats kann innert 30 Tagen nach seiner

Mitteilung rnit einer Beschwerde beim Oberamt angefochten wer-
den.

Art. 18
lDas Schulreglement vom 03. Dezember 2007 (Kerzers) wird auf-
gehoben.

2 Dieses Reglement tritt in Kraft, sobald es von der Direktion für Bil-

dung und kulturelle Angelegenheit genehmigt ist.
3 Dieses Reglement und die in Art. 15 erwähnten Tarife werden auf
der Webseite der Gemeinde veröffentlicht. Sie werden den Schul-

direktoren sowie, auf Verlangen, den Eltern übergeben.
aDie von der Schuldirektion genehmigte Schulordnung wird eben-
falls auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht.
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Von der Gemeindeversammlung beschlossen am 02.05.2023

Gemeinde Kerzers

HM^
Andrea Kaufmann

\

Gemeindepräsidentin
Erich Hirt
Dienstchef Allg. Venrualtung

Genehmigt von der Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheit BKAD: b , bL3

Die Staatsrätin, Direktorin

Y
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